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Neuerungen bzw. 
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Stand: Februar 2024 



Bekanntmachungen zu den Tarifen des hvv 

Lfd. Nr. Veröffentlicht am… Wirksam am… Tarifstelle Kurzer Inhalt Genehmigt am.. Anlagen 

01/2024 21. Dezember 2023 01. Januar 2024 

Gemeinschaftstarif + 

Sammlung der 

Sonderangebote 

▪ Neuauflage des Gemeinschaftstarifs ab 

2024 

▪ Sammlung aller Sonderangebote zum 

Gemeinschaftstarif ab 2024 

21. Dezember 2023 1 bis 2 

02/2024 22. Februar 2024 01. März 2024 

Gemeinschaftstarif + 

Sammlung der 

Sonderangebote 

▪ Neuaufnahme 

Deutschlandsemesterticket 

▪ Widerruf des SemesterTickets 

▪ Änderung des Gemeinschaftstarifes 

(Beförderungsbedingungen + 

Tarifbestimmungen) 

07. Februar 2024 3 bis 4 

 



Anlage 1 

Deutschlandsemesterticket 

1. Laufzeit 

Das „Deutschlandsemesterticket“ läuft unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs ab 

dem 1. März 2024 bis auf Weiteres als tarifliches Sonderangebot. 

2. Betroffener Personenkreis 

Zur Abnahme des Deutschlandsemestertickets sind ausschließlich die jeweiligen Studierenden 

der öffentlichen, staatlich genehmigten oder staatlich anerkannten privaten Hochschulen bzw. 

Akademien im Sinne von § 1, Absatz 1, Ziffer 2a PBefAusglV berechtigt und verpflichtet, deren 

AStA, Träger oder deren Verwaltung mit der S-Bahn Hamburg GmbH einen entsprechenden 

Vertrag über das Deutschlandsemesterticket abgeschlossen haben. Die Anzahl der durch die 

jeweiligen Studierendenschaften abzunehmenden Deutschlandsemestertickets pro Semester 

entspricht der Anzahl der für das Semester immatrikulierten Studierenden an der 

Hochschule/Akademie. Deutschlandsemestertickets dürfen nur an immatrikulierte Studierende 

der jeweiligen Hochschule/Akademie ausgegeben werden. 

3. Fahrkarte 

Als Fahrkarte mit der Bezeichnung „Deutschlandsemesterticket“ gilt eine für ein Semester mit 

dem Geltungsbeginn und Geltungsende (Datumsangaben) von der jeweiligen 

Hochschulverwaltung auf die betreffende Person ausgestellte 

Fahrberechtigungsbescheinigung. Sie ist nur in Verbindung mit einem gültigen amtlichen 

Lichtbildausweis gültig.  

Als Fahrtberechtigung wird ein elektronisches Ticket per Web-Applikation bzw. Wallet 

ausgegeben, welches den Namen und Vornamen sowie das Geburtsdatum des Fahrgastes 

beinhaltet. 

Im Übrigen gelten für die Nutzung des digitalen SemesterTickets die Benutzungsbedingungen 

für „Fahrkarten zum Selbstausdrucken und per Smartphone“. 

4. Fahrpreis 

Der Fahrpreis pro Deutschlandsemesterticket wird durch die Bestimmungen des 

Deutschlandtickets festgelegt (siehe hvv Gemeinschaftstarif Abschnitt 3.5).  

5. Gültigkeit 

5.1  Das Deutschlandsemesterticket ist ein Deutschlandticket im Sinne des hvv 

Gemeinschaftstarifs 3.5. Das Deutschlandsemesterticket wird entsprechend der 

Semesterlaufzeit der jeweiligen Hochschule für 6 Monate herausgegeben. Die 

Fahrtberechtigung endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Die 

monatliche Kündigung ist nicht möglich. 

5.2  Die 1. Klasse kann mitbenutzt werden, wenn ein Zuschlag nach dem hvv 

Gemeinschaftstarif vorhanden ist.  

6. Weitere Bestimmungen 

Im Übrigen gelten die Tarifbestimmungen und die Beförderungsbedingungen der 

Verbundverkehrsunternehmen. 

 



Anlage 2 

 

Änderungen im hvv Gemeinschaftstarif 

gültig ab 1. März 2024 

 

Im hvv Gemeinschaftstarif unter A Beförderungsbedingungen § 9 Absatz 1 wird der Verweis 

auf die Bahnsteigkarte gestrichen und lautet neu wie folgt: 

„§ 9 Erhöhtes Beförderungsentgelt 

(1) Der Fahrgast hat ein erhöhtes Beförderungsentgelt von 60 € zu zahlen, wenn er 

1.  sich keinen gültigen Fahrausweis beschafft hat 

2.  sich einen solchen beschafft hat, ihn aber bei der Prüfung nicht vorzeigt. 

Das Gleiche gilt, wenn er bei Prüfungen in einem abgegrenzten Bahngebiet keinen gültigen 

Fahrausweis vorzeigt. Das erhöhte Beförderungsentgelt ist auch dann zu zahlen, wenn 

jemand ein Fahrzeug ohne gültigen Fahrausweis oder ein abgegrenztes Bahngebiet ohne 

gültigen Fahrausweis verlässt. Eine Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren bleibt 

unberührt.“ 

 

Unter B Tarifbestimmungen lautet Abschnitt 3.5.2 wie folgt (angepasst an die 

deutschlandweiten Bestimmungen, Änderung unterstrichen): 

„3.5.2 Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und Geltungsbereich 

Das Deutschlandticket berechtigt im jeweiligen Geltungszeitraum zur unbegrenzten Nutzung 

der Züge des SPNV im tariflichen Geltungsbereich des Deutschlandtarifs in der 2. 

Wagenklasse sowie der sonstigen Verkehrsmittel des ÖPNV im räumlichen Geltungsbereich 

der Tarife der teilnehmenden Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und 

Landestarifgesellschaften. Dies schließt im Ausland liegende Geltungsbereiche mit ein, soweit 

das eigene Tarifgebiet des jeweiligen Verbundes/Unternehmens sich aufgrund 

entsprechender Vereinbarung auf das im Ausland liegende Gebiet erstreckt. Zum ÖPNV 

gehört die Beförderung mit Straßenbahnen und Obussen im Sinne des 

Personenbeförderungs-gesetzes sowie mit Kraftfahrzeugen im Liniennahverkehr nach den §§ 

42 und 44 PBefG. Liniennahverkehre nach § 43 PBefG fallen insoweit unter den 

Geltungsbereich, sofern sie gemäß § 2 Absatz 4 PBefG allgemein zugänglich sind. 

Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend zu touristischen oder 

historischen Zwecken betrieben werden. 

Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutschlandticket ist grundsätzlich 

ausgeschlossen. Hiervon abweichende Regelungen (z.B. im Rahmen von 

Integrationskonzepten) werden im Geltungs-bereich des Deutschlandtickets für den 

Schienenverkehr bekanntgegeben. 

Das Deutschlandticket ist nicht übertragbar und wird als persönlicher Fahrausweis in Form 

einer Chipkarte oder als Handyticket ausgegeben, der mindestens den Namen und 

Vornamen des Fahrgastes beinhaltet. Ein Fahrausweis, der als Barcode-Ticket ausgegeben 

wird, beinhaltet zudem das Geburtsdatum des Fahrgastes. Das Gleiche gilt für alle ab dem 

01.01.2025 ausgestellten Chipkarten. Das Deutschlandticket kann von den Vertrag haltenden 

Unternehmen, die das Deutschlandticket über eine Chipkarte als Trägermedium bereitstellen, 

vorläufig bis zur Auslieferung bzw. Bereitstellung des digitalen Tickets, längstens bis zum 



Anlage 2 

31.12.2023 als digital kontrollierbares Papierticket (mit Barcode) ausgegeben werden. Ein als 

Papierticket ausgegebenes Deutschlandticket gilt für maximal einen Kalendermonat. Zur 

Legitimation ist ein amtliches Lichtbilddokument mitzuführen und bei Kontrollen 

vorzuzeigen. Bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres genügt 

zur Legitimation ein Schülerausweis. Wird ein solcher nicht ausgestellt, entfällt die 

Legitimationspflicht. 

Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnahme von Personen über 6 Jahren. 

Das Deutschlandticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung der 2. Wagenklasse. Ein 

Übergang in die 1. Wagenklasse ist innerhalb der Geltungsbereiche von Verkehrsverbünden, 

Landestarifen und des Deutschlandtarifs nach den jeweiligen Tarifbestimmungen möglich. 

Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahrradkartenangebot zu erwerben, 

soweit die Fahrradmitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 

Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkartenangebot zu erwerben, soweit die 

Mitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist.“ 

 

Unter B Tarifbestimmungen wird Abschnitt 3.5.7 neu hinzugefügt: 

„3.5.7 Semesterticket 

Das Deutschlandticket kann aufgrund eines Semesterticketvertrags Studierenden als 

solidarisches Deutschlandsemesterticket angeboten werden.  

Der Fahrpreis für das Deutschlandsemesterticket beträgt 60 % des Fahrpreises des regulären 

Deutschlandtickets. Näheres zur Bezugspflicht, Befreiung von der Entgeltentrichtung und zur 

Erstattung enthält der Semesterticketvertrag. Der für ein Semester gültige Preis ist der 

anteilige Preis des Deutschlandtickets, der acht Monate vor Beginn des Semesters jeweils für 

die Monate des Semesters in den Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket vorgegeben 

wird.  

Das Deutschlandsemesterticket hat eine feste Laufzeit für das jeweilige Semester ohne 

monatliche Kündbarkeit.“ 
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Änderungen im hvv Gemeinschaftstarif 

gültig ab 1. März 2024 

 

Im hvv Gemeinschaftstarif unter A Beförderungsbedingungen § 9 Absatz 1 wird der Verweis 

auf die Bahnsteigkarte gestrichen und lautet neu wie folgt: 

„§ 9 Erhöhtes Beförderungsentgelt 

(1) Der Fahrgast hat ein erhöhtes Beförderungsentgelt von 60 € zu zahlen, wenn er 

1.  sich keinen gültigen Fahrausweis beschafft hat 

2.  sich einen solchen beschafft hat, ihn aber bei der Prüfung nicht vorzeigt. 

Das Gleiche gilt, wenn er bei Prüfungen in einem abgegrenzten Bahngebiet keinen gültigen 

Fahrausweis vorzeigt. Das erhöhte Beförderungsentgelt ist auch dann zu zahlen, wenn 

jemand ein Fahrzeug ohne gültigen Fahrausweis oder ein abgegrenztes Bahngebiet ohne 

gültigen Fahrausweis verlässt. Eine Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren bleibt 

unberührt.“ 

 

Unter B Tarifbestimmungen lautet Abschnitt 3.5.2 wie folgt (angepasst an die 

deutschlandweiten Bestimmungen, Änderung unterstrichen): 

„3.5.2 Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und Geltungsbereich 

Das Deutschlandticket berechtigt im jeweiligen Geltungszeitraum zur unbegrenzten Nutzung 

der Züge des SPNV im tariflichen Geltungsbereich des Deutschlandtarifs in der 2. 

Wagenklasse sowie der sonstigen Verkehrsmittel des ÖPNV im räumlichen Geltungsbereich 

der Tarife der teilnehmenden Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und 

Landestarifgesellschaften. Dies schließt im Ausland liegende Geltungsbereiche mit ein, soweit 

das eigene Tarifgebiet des jeweiligen Verbundes/Unternehmens sich aufgrund 

entsprechender Vereinbarung auf das im Ausland liegende Gebiet erstreckt. Zum ÖPNV 

gehört die Beförderung mit Straßenbahnen und Obussen im Sinne des 

Personenbeförderungs-gesetzes sowie mit Kraftfahrzeugen im Liniennahverkehr nach den §§ 

42 und 44 PBefG. Liniennahverkehre nach § 43 PBefG fallen insoweit unter den 

Geltungsbereich, sofern sie gemäß § 2 Absatz 4 PBefG allgemein zugänglich sind. 

Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend zu touristischen oder 

historischen Zwecken betrieben werden. 

Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutschlandticket ist grundsätzlich 

ausgeschlossen. Hiervon abweichende Regelungen (z.B. im Rahmen von 

Integrationskonzepten) werden im Geltungs-bereich des Deutschlandtickets für den 

Schienenverkehr bekanntgegeben. 

Das Deutschlandticket ist nicht übertragbar und wird als persönlicher Fahrausweis in Form 

einer Chipkarte oder als Handyticket ausgegeben, der mindestens den Namen und 

Vornamen des Fahrgastes beinhaltet. Ein Fahrausweis, der als Barcode-Ticket ausgegeben 

wird, beinhaltet zudem das Geburtsdatum des Fahrgastes. Das Gleiche gilt für alle ab dem 

01.01.2025 ausgestellten Chipkarten. Das Deutschlandticket kann von den Vertrag haltenden 

Unternehmen, die das Deutschlandticket über eine Chipkarte als Trägermedium bereitstellen, 

vorläufig bis zur Auslieferung bzw. Bereitstellung des digitalen Tickets, längstens bis zum 
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31.12.2023 als digital kontrollierbares Papierticket (mit Barcode) ausgegeben werden. Ein als 

Papierticket ausgegebenes Deutschlandticket gilt für maximal einen Kalendermonat. Zur 

Legitimation ist ein amtliches Lichtbilddokument mitzuführen und bei Kontrollen 

vorzuzeigen. Bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres genügt 

zur Legitimation ein Schülerausweis. Wird ein solcher nicht ausgestellt, entfällt die 

Legitimationspflicht. 

Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnahme von Personen über 6 Jahren. 

Das Deutschlandticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung der 2. Wagenklasse. Ein 

Übergang in die 1. Wagenklasse ist innerhalb der Geltungsbereiche von Verkehrsverbünden, 

Landestarifen und des Deutschlandtarifs nach den jeweiligen Tarifbestimmungen möglich. 

Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahrradkartenangebot zu erwerben, 

soweit die Fahrradmitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 

Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkartenangebot zu erwerben, soweit die 

Mitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist.“ 

 

Unter B Tarifbestimmungen wird Abschnitt 3.5.7 neu hinzugefügt: 

„3.5.7 Semesterticket 

Das Deutschlandticket kann aufgrund eines Semesterticketvertrags Studierenden als 

solidarisches Deutschlandsemesterticket angeboten werden.  

Der Fahrpreis für das Deutschlandsemesterticket beträgt 60 % des Fahrpreises des regulären 

Deutschlandtickets. Näheres zur Bezugspflicht, Befreiung von der Entgeltentrichtung und zur 

Erstattung enthält der Semesterticketvertrag. Der für ein Semester gültige Preis ist der 

anteilige Preis des Deutschlandtickets, der acht Monate vor Beginn des Semesters jeweils für 

die Monate des Semesters in den Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket vorgegeben 

wird.  

Das Deutschlandsemesterticket hat eine feste Laufzeit für das jeweilige Semester ohne 

monatliche Kündbarkeit.“ 
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Deutschlandsemesterticket 

1. Laufzeit 

Das „Deutschlandsemesterticket“ läuft unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs ab 

dem 1. März 2024 bis auf Weiteres als tarifliches Sonderangebot. 

2. Betroffener Personenkreis 

Zur Abnahme des Deutschlandsemestertickets sind ausschließlich die jeweiligen Studierenden 

der öffentlichen, staatlich genehmigten oder staatlich anerkannten privaten Hochschulen bzw. 

Akademien im Sinne von § 1, Absatz 1, Ziffer 2a PBefAusglV berechtigt und verpflichtet, deren 

AStA, Träger oder deren Verwaltung mit der S-Bahn Hamburg GmbH einen entsprechenden 

Vertrag über das Deutschlandsemesterticket abgeschlossen haben. Die Anzahl der durch die 

jeweiligen Studierendenschaften abzunehmenden Deutschlandsemestertickets pro Semester 

entspricht der Anzahl der für das Semester immatrikulierten Studierenden an der 

Hochschule/Akademie. Deutschlandsemestertickets dürfen nur an immatrikulierte Studierende 

der jeweiligen Hochschule/Akademie ausgegeben werden. 

3. Fahrkarte 

Als Fahrkarte mit der Bezeichnung „Deutschlandsemesterticket“ gilt eine für ein Semester mit 

dem Geltungsbeginn und Geltungsende (Datumsangaben) von der jeweiligen 

Hochschulverwaltung auf die betreffende Person ausgestellte 

Fahrberechtigungsbescheinigung. Sie ist nur in Verbindung mit einem gültigen amtlichen 

Lichtbildausweis gültig.  

Als Fahrtberechtigung wird ein elektronisches Ticket per Web-Applikation bzw. Wallet 

ausgegeben, welches den Namen und Vornamen sowie das Geburtsdatum des Fahrgastes 

beinhaltet. 

Im Übrigen gelten für die Nutzung des digitalen SemesterTickets die Benutzungsbedingungen 

für „Fahrkarten zum Selbstausdrucken und per Smartphone“. 

4. Fahrpreis 

Der Fahrpreis pro Deutschlandsemesterticket wird durch die Bestimmungen des 

Deutschlandtickets festgelegt (siehe hvv Gemeinschaftstarif Abschnitt 3.5).  

5. Gültigkeit 

5.1  Das Deutschlandsemesterticket ist ein Deutschlandticket im Sinne des hvv 

Gemeinschaftstarifs 3.5. Das Deutschlandsemesterticket wird entsprechend der 

Semesterlaufzeit der jeweiligen Hochschule für 6 Monate herausgegeben. Die 

Fahrtberechtigung endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Die 

monatliche Kündigung ist nicht möglich. 

5.2  Die 1. Klasse kann mitbenutzt werden, wenn ein Zuschlag nach dem hvv 

Gemeinschaftstarif vorhanden ist.  

6. Weitere Bestimmungen 

Im Übrigen gelten die Tarifbestimmungen und die Beförderungsbedingungen der 

Verbundverkehrsunternehmen. 

 

Sonderangebote hvv „Semesterticket“ und „SemesterTicket Upgrade 

zum Deutschlandticket“ 

Die Sonderangebote hvv „Semesterticket“ und „SemesterTicket Upgrade zum 
Deutschlandticket“ werden ab dem 1. April 2024 nicht mehr angeboten. 


